
Informationspflicht des Auftraggebers und 
Nachprüfung des Vergabeverfahrens nach § 19 ThürVgG 

 

 
Wichtiger Hinweis: 
Dieses Formblatt ist den Ausschreibungsunterlagen beizufügen. Zusätzlich ist bereits in der 
Bekanntmachung ein kurzer Hinweis auf  die  Möglichkeit  der Beanstandung der 
beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 19 Abs. 2 ThürVgG und die 
Kostenfolge nach § 19 Abs. 5 ThürVgG aufzunehmen. 
 
1. Die vorliegende Ausschreibung liegt mit ihrem voraussichtlichen Gesamtauftragswert 
unterhalb der Schwellenwerte nach § 100 GWB, übersteigt aber die in § 19 Abs. 4 ThürVgG 
aufgeführten Wertgrenzen (150.000 EUR - netto - bei Bauleistungen und 50.000 EUR - 
netto - bei Leistungen und Lieferungen). In diesem Fall besteht nach § 19 ThürVgG eine 
Informationspflicht der Auftraggeber (Vergabestelle) über die  beabsichtigte 
Vergabeentscheidung und die Möglichkeit einer Nachprüfung des Vergabeverfahrens durch 
die Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt. 
Ein Anspruch des Bieters auf Tätigwerden der Vergabekammer besteht nicht. 

 
2.   Informationspflicht: 
Der Auftraggeber informiert die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, und über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes. Er gibt die Information 
schriftlich spätestens sieben Kalendertage vor dem beabsichtigten Vertragsabschluss ab. 

 
3.   Nachprüfung des Vergabeverfahrens 
a)   Der Bieter hat die Möglichkeit, vor Ablauf der vorgenannten Frist schriftlich beim 
Auftraggeber (Vergabestelle) das Vergabeverfahren zu beanstanden. 

 
Die Beanstandung ist an folgende Stelle / Adresse zu senden: 
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 
SG Zentrale Vergabe Tel.:  03671 823-269 
PF 2244 Fax: 03671 823-355 
07308 Saalfeld E-Mail: vergabe@kreis-slf.de 

 
b)   Hilft der Auftraggeber (Vergabestelle) dieser Beanstandung nicht ab, unterrichtet er die 
Vergabekammer durch Übersendung der vollständigen Vergabeakten. Er darf den Zuschlag 
in diesem Fall nur erteilen, wenn die Vergabekammer nicht innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Unterrichtung das Vergabeverfahren mit Gründen beanstandet; andernfalls hat der 
Auftraggeber die Auffassung der Vergabekammer zu beachten. Die Frist beginnt am Tag 
nach dem Eingang der Unterrichtung. 

 
c)   Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  für  Amtshandlungen  der  Vergabekammer Kosten 
(Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben werden.  Das  
Thüringer  Verwaltungskostengesetz  (ThürVwKostG)  vom  23. September   2005   (GVBl.   
S.   325)   in   der   jeweils   geltenden   Fassung,  findet Anwendung. Die Höhe der 
Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der 
Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gegenstands 
der Nachprüfung. Die Gebühr beträgt mindestens 100 
EUR, soll aber den Betrag von 1.000 EUR nicht überschreiten. Ergibt die Nachprüfung, dass 
ein Bieter zu Recht das Vergabeverfahren beanstandet hat, sind keine Kosten zu seinen 
Lasten zu erheben. 

 
 

Stand: 07.04.2014 


